
Sehr geehrte Frau Dienststellenleiterin!  

Sehr geehrter Herr Dienststellenleiter!   

Sehr geehrte Damen und Herren!   

 

Der Anspruch auf Freistellung von Risikopersonen und der damit verbundene Kostenersatz 

für die Dienstgeberin sind bekanntlich seit 22.11.2021 wieder möglich.  

Allerdings wurden durch eine Novelle der maßgeblichen Gesetzesbestimmungen die 

Voraussetzungen für die Ausstellung eines COVID-19-Risikoattests geändert.  

Alle COVID-19-Risikoatteste, die vor dem 3.12.2021 ausgestellt wurden, verlieren ab 

15.12.2021 ihre Gültigkeit und müssen erneuert werden. 

Die Ausstellung eines COVID-19-Risikoattests ist seit 3.12.2021 nur zulässig, wenn 

a) bei der betroffenen Person trotz dreier Impfungen gemäß Impfschema für 

immunsupprimierte Personen weiterhin medizinische Gründe vorliegen, die einen 

schweren Krankheitsverlauf von COVID-19 annehmen lassen, oder  
b) die betroffene Person aus medizinischen Gründen nicht gegen SARS-CoV-2 geimpft 

werden kann.  

Bei Vorliegen eines COVID-19-Risiko-Attests müssen Dienstgeberin und Betroffene 

gemeinsam abwägen, ob besondere Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz möglich sind.  

Bei Unklarheiten ist ein*e Arbeitsmediziner*in beizuziehen. 

- Können ausreichende Schutzmaßnahmen nicht getroffen werden, kann - sofern vom 

Dienstbetrieb her möglich - Home-Office in Anspruch genommen werden. 

- Ist auch dies nicht möglich, besteht Anspruch auf Freistellung. 

Die Dienstgeberin hat die Möglichkeit, eine Bestätigung des COVID-19-Risikoattests durch 

eine Amtsärztin bzw. einen Amtsarzt bzw. den chef- oder kontrollärztlichen Dienst der 

Gesundheitskasse bzw. der KFA (bzw. der BVAEB) zu verlangen. Der Anspruch auf 

Freistellung endet dann, wenn die von der Dienstgeberin verlangte Bestätigung des Attests 

nicht binnen 2 Wochen vorgelegt wird. 

Jene Bediensteten, die bis zum 15.12.2021 noch kein neues COVID-19-Risikoattest vorlegen 

können, haben die Möglichkeit, bis zur endgültigen Abklärung Urlaub zu konsumieren. Nach 

Vorlage des Attests kann dieser rückwirkend in eine Freistellung umgewandelt werden.  

Mit freundlichen Grüßen 
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